
Satzung 
des Tennisclub Mutterstadt (TCM) e.V. Mutterstadt 

 
 
 
 

§ 1 
Name und Zweck des Vereins 

 
 
1. Der Verein führt den Namen „Tennisclub Mutterstadt (TCM)“ entsprechend der Eintragung im     

Vereinsregister mit dem Zusatz „eingetragener Verein“. 
 
Der Sitz des Vereins ist Mutterstadt. 

 
2. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 

„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung (AO). Dies wird erreicht durch die Förderung 
und Ausübung des Breiten- und Leistungstennissportes, ein dazugehörendes Training, die 
besondere Betreuung der Jugend und die Förderung der Gemeinschaft in Sport und Spiel. 

 
3. Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch eingehende Förderung sportlicher 

Übungen und Leistungen. 

 
4. Der Verein schließt sich dem Tennisverband Rheinland-Pfalz e.V. mit dem Sitz in Mainz an. 

 
 
 

§ 2 
Tätigkeit des Vereins 

 
 

1. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
 
 
 

§ 3 
Erwerb der Mitgliedschaft 

 
 

1. Mitglieder des Vereins können nur natürliche Personen werden. 
 
2. Minderjährige bedürfen zum Eintritt in den Verein der Zustimmung ihres gesetzlichen Vertreters.  
 
3. Die Mitglieder des Vereins bestehen aus aktiven und passiven Mitgliedern. 
 
4. Zur Aufnahme in den Verein ist ein schriftlicher Aufnahmeantrag an den Vorstand des Vereins zu 

richten. Über den Antrag entscheidet der Vorstand nach freiem Ermessen. 
  
5. Mit dem Beitritt des Mitglieds nimmt der Verein Daten wie Adressdaten, Alter und Bankverbindung 

in das vereinseigene EDV-System auf. Diese personenbezogenen Daten werden durch geeignete 
technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt und nur im 
Rahmen der Vereinszwecke genutzt. Bei Beendigung der Mitgliedschaft erfolgt die Löschung 
personenbezogener Daten mit Ausnahme der Daten, die gesetzlichen Aufbewahrungspflichten 
nach dem Steuerrecht unterliegen. 

 
 
 
 



§ 4 
Verlust der Mitgliedschaft 

 
 

1. Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, Austritt oder Ausschluss aus dem Verein.  
 

2. Der Austritt erfolgt durch schriftliche Kündigung gegenüber dem Vorstand. Er ist nur zum Schluss 
eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten zulässig. 

 
3. Ein Mitglied kann, nach vorheriger Anhörung, vom Vorstand aus dem Verein ausgeschlossen 

werden: 
 

 Wegen erheblicher Nichterfüllung satzungsmäßiger Verpflichtungen oder grober Missachtung 
von Anordnungen der Organe des Vereins 
 

 Wegen Nichtzahlung von Beiträgen trotz zweimaliger Mahnung 
 

 Wenn in der Person des Mitgliedes ein wichtiger Grund vorliegt, insbesondere wenn sich das 
Mitglied  einer unehrenhaften Handlung schuldig macht oder den Zwecken des Vereins 
vorsätzlich und beharrlich zuwiderhandelt. 
 

Bei drohendem Ausschluss kann das betroffene Mitglied den von der Mitgliederversammlung 
gewählten Ehrenrat einschalten. 

 
4. Im Falle der Beendigung der Mitgliedschaft besteht kein Anspruch auf das Vereinsvermögen. 

 
 
 

§ 5 
Mittelverwendung und Vereinsbeiträge 

 
 

1. Die Mitgliedsbeiträge sowie außerordentlichen Beiträge werden jährlich von der Mitglieder-
versammlung für das nächste Geschäftsjahr bestimmt. Die Höhe der Beiträge und Gebühren kann 
für einzelne Gruppen von Mitgliedern verschieden festgesetzt werden.  
 
Der Beitragseinzug erfolgt jährlich im Voraus, in der Regel nach der Mitgliederversammlung. 

 
2. Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Es darf kein 

Mitglied des Vereins oder außenstehende Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins 
fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 
3. Ehrenmitglieder sind von der Zahlung von Beiträgen und Gebühren befreit. 
 
 

§ 6 
Rechte und Pflichten der Mitglieder 

 
 

1. Die Mitglieder sind berechtigt, die Vereinseinrichtungen zu benutzen und in allen sportlichen 
Angelegenheiten den Rat und die Unterstützung der Vereinsorgane in Anspruch zu nehmen. Bei 
Benutzung der Sporteinrichtungen haben sie die von dem Vorstand verfügte Sport- und Haus- 
bzw. Platzordnung zu beachten. Die Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen des Vereins nach 
Kräften zu fördern und die Beschlüsse der Vereinsorgane zu befolgen. 

 
2. Passive Mitglieder sind vom aktiven Spielbetrieb ausgeschlossen. 
 
 
 



§ 7 
Geschäftsjahr und Vereinsorgane 

 
 

Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 
 
Organe des Vereins sind:   

 
 die Mitgliederversammlung 

 
 der Vorstand 

 
 
 
 

§ 8 
Mitgliederversammlung 

 
 

 
Die Einberufung einer Mitgliederversammlung erfolgt durch den Vorstand mittels Rundschreiben. Der  
Versand dieser Rundschreiben kann auch auf elektronischem Wege erfolgen, sofern von dem 
jeweiligen Mitglied die entsprechende Adresse vorliegt. Zwischen dem Tag der Einladung und dem 
Termin der Versammlung muss eine Frist von mindestens 14 Tagen liegen. 
 
Stimmberechtigt sind sowohl in der ordentlichen als auch außerordentlichen Mitgliedersammlung alle 
volljährigen Mitglieder.  
 
Bei der Beschlussfassung entscheidet, soweit in der Satzung nicht anders bestimmt, die Mehrheit der 
erschienenen stimmberechtigten Mitglieder. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden 
bzw. des Versammlungsleiters den Ausschlag. 
 
 
 
§ 8.1. Eine ordentliche Mitgliederversammlung ist innerhalb der ersten vier Monate nach Ablauf 

des Geschäftsjahres einzuberufen. 
  

Hierzu wird vom Vorstand schriftlich unter Angabe der Tagesordnung mindestens zwei 
Wochen vor der Versammlung eingeladen. 
 
Regelmäßige Gegenstände der Versammlung sind die turnusmäße Neuwahl des Vorstandes, 
Vortrag und Beschlussfassung der Jahresberichte, Entlastung der Vorstandsmitglieder und 
Beschlussfassung über gestellte Anträge.  

 
Über Anträge, die nicht in der Tagesordnung verzeichnet sind, kann in der Mitglieder-
versammlung nur abgestimmt werden, wenn diese Anträge spätestens 8 Tage vor der 
Versammlung schriftlich bei dem Vorsitzenden des Vereins eingegangen sind. 
Dringlichkeitsanträge dürfen nur zur Tagesordnung zugelassen werden, wenn die 
Mitgliederversammlung dies mehrheitlich beschließt.  

 
Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Die Abstimmung muss geheim 
durchgeführt werden, wenn ein Drittel der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder dies 
beantragt.  

 
Satzungsänderungen können nur mit einer Mehrheit von drei Vierteln der erschienenen 
stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden. Bei Satzungsänderung ist Voraussetzung, 
dass in der Tagungsordnung bei der Einladung der Hinweis auf die beabsichtigte Änderung 
der einzelnen Satzungsteile bekannt gemacht oder ein Entwurf beigefügt wird. 
 

 



§ 8.2. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist innerhalb einer Frist von 14 Tagen mit  
entsprechender Tagesordnung einzuberufen, wenn es 
 

 der Vorstand für erforderlich hält 
 

 mindestens ein Zehntel der stimmberechtigten Mitglieder schriftlich beim 
Vorsitzenden des Vereins mit Darlegung der Gründe beantragt.  

 
 
 
 

§ 9 
Vorstand 

 
 

1. Der Vorstand besteht aus: 

 a) dem 1. Vorsitzenden b)  dem 2. Vorsitzenden 
 c) dem 3. Vorsitzenden d)    dem Schriftführer 
 e) dem Kassenwart f)     dem Sportwart 
 g) dem Jugendwart h)    dem Vergnügungswart 
 i) dem Pressewart  j)     bis zu drei Beisitzern 

 
2. Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der Vorsitzende und seine Stellvertreter. Sie vertreten den 

Verein gerichtlich und außergerichtlich. Jeder von ihnen ist allein vertretungsberechtigt. Im 
Innenverhältnis wird dem 2. und 3. Vorsitzenden jedoch auferlegt, den Verein nur in Verbindung 
mit dem 1. Vorsitzenden zu vertreten.  

 
3. Der Vorstand leitet den Verein. Der Vorsitzende beruft und leitet die Sitzungen des Vorstandes. 

Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens 8 seiner Mitglieder an der Beschlussfassung 
teilnehmen. Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.  

 
4. Bei Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes sind die verbleibenden Vorstandsmitglieder 

berechtigt, ein neues Mitglied kommissarisch bis zur nächsten Wahl zu berufen. 
 
5. Zu den Aufgaben des Vorstandes gehören: 

 
 Die Durchführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung 

 
 Die Bewilligung der Ausgaben 

 
 Aufnahme, Ausschluss und Maßregelung von Mitgliedern 

 
Bei mit dem Vereinsleben zusammenhängenden Streitigkeiten unter Vereinsmitgliedern steht zur 
Schlichtung ein von der Mitgliederversammlung gewählter Ehrenrat zur Unterstützung bereit.  

 
6. Zur Erledigung besonderer Aufgaben können Ausschüsse gebildet werden. Die Ausschüsse 

werden durch Obmänner geleitet, die gegenüber dem Vorstand verantwortlich sind und bei Bedarf 
zu den Vorstandssitzungen eingeladen werden. 

 
 
 

§ 10 
Protokollierung der Beschlüsse 

 
Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung und des Vorstandes ist jeweils ein Protokoll 
anzufertigen, das vom Versammlungsleiter und dem Schriftführer zu unterzeichnen ist. 
 
 



 § 11  
Wahlen 

 
 

1. Die Mitglieder des Vorstandes, der Kassenprüfer und des Ehrenrates werden auf die Dauer von 
zwei Jahren gewählt. Sie bleiben solange im Amt, bis der Nachfolger gewählt ist. Wiederwahl ist 
zulässig. 
 

2. Für die Besetzung der Ämter werden die Mitglieder des Vorstandes von der Mitglieder-
versammlung einzeln gewählt; es besteht allerdings auch die Möglichkeit, dies in Form einer 
Blockwahl vorzunehmen.  

 
3. Stehen für ein Amt mehrere Kandidaten zur Wahl, kann diese geheim durchgeführt werden, wenn 

mindestens die Hälfte der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder dies beantragen. 
 

4. Die Mitgliederversammlung kann Mitglieder mit außerordentlichen Verdiensten zu 
Ehrenvorsitzenden wählen. Ein Ehrenvorsitzender hat beratende Funktion und Zugang zu allen 
Vorstands- und Ausschusssitzungen. 

 
5. Gewählt ist, wer die Mehrzahl der Stimmen der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder erhält. 

 
 

 
§ 12 

Kassenprüfung 
 
 

Die Kasse des Vereins einschließlich der Buchführung wird in jedem Jahr durch die von der 
Mitgliederversammlung gewählten Kassenprüfer überwacht. Die Kassenprüfer erstatten der 
Mitgliederversammlung einen Prüfungsbericht und beantragen bei ordnungsmäßiger Führung der 
Kassengeschäfte die Entlastung. 
 
 

§ 13 
Auflösung des Vereins 

 
 

1. Zur Auflösung des Vereins bedarf es einer außerordentlichen Mitgliederversammlung. Auf der 
Einladung zu dieser Versammlung darf nur der Tagesordnungspunkt „Auflösung des Vereins“ 
stehen. 

 
2. Die Einberufung einer solchen Mitgliederversammlung darf nur erfolgen, wenn es  

 
 

 der Vorstand beschlossen hat   oder 
 

 von drei Viertel der stimmberechtigten Mitglieder des Vereins schriftlich gefordert 
wurde 

 
3. Die Auflösung ist beschlossen, wenn mindestens drei Viertel der erschienenen stimmberechtigten 

Mitglieder zustimmen. 
 
4. Die Abstimmung ist namentlich vorzunehmen. 
 
5. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt sein Vermögen der 

Gemeindeverwaltung Mutterstadt zu mit der Zweckbestimmung, dass dieses Vermögen 
unmittelbar und ausschließlich zur Förderung des Sports verwendet werden muss. 

 
 



Diese Satzung löst die vom 27. November 2009 ab.  
 
 
Mutterstadt, den 28.03.2014 
 
 
 
Tennisclub Mutterstadt e.V. 
 

 
 
 
Rudi Flick, 1. Vorsitzender 


